
Bundesamt für Naturschutz

Regelung des § 44 Abs. 5 BNatSchG für Eingriffe und vorgezogene
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)
Für zulässige Eingriffe bestehen zudem Sonderregelungen im Rahmen des § 44 Abs. 5 BNatSchG, wonach ein Verstoß
gegen diese Verbote nicht vorliegt, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten – ggf. unter Hinzuziehung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen – im räumlichen
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Auch zur rechtskonformen Anwendung dieser Regelung sind verschiedene
funktionale, räumliche und zeitliche Anforderungen zu berücksichtigen, nicht zuletzt, um die geforderte hohe
Prognosesicherheit in den Prüfungen gewährleisten zu können.

Das „Guidance document“ der EU-Kommission (2007) sieht die Möglichkeit vor, sogenannte CEF-Maßnahmen
(measures that ensure the continued ecological functionality) bei der Beurteilung der Verbotstatbestände der Artikel 12
und 13 FFH-RL zu berücksichtigen. Danach können weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende
Maßnahmen, welche die kontinuierliche Funktionsfähigkeit einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte gewährleisten, dazu
beitragen, dass die Verbotstatbestände der Artikel 12 und 13 FFH-RL nicht eintreten und entsprechend keine Befreiung
nach Artikel 16 FFH-RL erforderlich ist.

Maßnahmen, die im Falle von Projekten / Tätigkeiten mit möglichen Auswirkungen auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten
zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität dieser Stätten dienen, müssen den Charakter von
schadensbegrenzenden Maßnahmen haben (d.h. auf eine Minimierung, wenn nicht gar die Beseitigung der negativen
Auswirkungen abzielen). Sie können aber auch Maßnahmen einbeziehen, die aktiv zur Verbesserung oder Erweiterung
einer bestimmten Fortpflanzungs- oder Ruhestätte beitragen, so dass es zu keinem Zeitpunkt zu einer Reduzierung oder
einem Verlust der ökologischen Funktionalität dieser Stätte kommt. Solange diese Bedingung erfüllt ist und die
entsprechenden Vorgänge von den zuständigen Behörden kontrolliert und überwacht werden, braucht nicht auf Artikel 16
zurückgegriffen werden" (EU-KOMMISSION 2007:55).

Allgemeine Anforderungen an vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (RUNGE 2010:82ff.)
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen lassen sich definieren als Maßnahmen, die unmittelbar an der voraussichtlich
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte ansetzen bzw. mit dieser räumlich-funktional verbunden sind und zeitlich so
durchgeführt werden, dass sich die ökologische Funktion der von einem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestätte nachweisbar oder mit einer hohen, objektiv belegbaren Wahrscheinlichkeit nicht gegenüber dem
Voreingriffszustand verschlechtert.

An vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind damit folgende Anforderungen zu stellen:

Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte, d.h. nach Eingriffsrealisierung muss die
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte unter Berücksichtigung der „vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme“ mindestens die
gleiche Ausdehnung und Qualität für die zu schützende Art aufweisen bzw. es darf nicht zur Minderung des
Fortpflanzungserfolgs bzw. der Ruhemöglichkeiten des Individuums bzw. der Individuengemeinschaft der betroffenen
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Fortpflanzungs- oder Ruhestätten kommen.
Lage im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte.
Maßgeblich hierfür sind die im Einzelfall betroffenen Habitatstrukturen, das Raumnutzungsverhalten der betroffenen
Arten und die Entwicklungspotenziale im räumlich-funktionalen Umfeld der betroffenen Fortpflanzungs- und
Ruhestätte.
Vollständige Wirksamkeit der Maßnahmen bereits zum Eingriffszeitpunkt und dauerhaft über den Eingriffszeitpunkt
hinaus, so dass die Funktionalität der Stätte kontinuierlich gewährleistet wird. Unter Berücksichtigung der
Erforderlichkeit einer ausreichend sicheren Erfolgsprognose sowie unter Praktikabilitätsgesichtspunkten kann im
Sinne eines Konventionsvorschlages davon ausgegangen werden, dass die zeitliche Eignung von Maßnahmen bei
einer Entwicklungsdauer von bis zu 5 Jahren als sehr gut bis gut und bei einer Entwicklungsdauer zwischen 5 und 10
Jahren als mittel bis gering zu bewerten ist. Maßnahmen mit Entwicklungszeiten von mehr als 10 Jahren sind i.d.R.
nicht als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen geeignet. Sie können aber ggf. ergänzend zur Unterstützung der
langfristigen Maßnahmenwirksamkeit eingesetzt werden.
Ausreichende Sicherheit, dass die Maßnahmen tatsächlich wirksam sind. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen müssen
eine große, objektiv belegbare Erfolgsaussicht haben.
Festlegung eines hinreichenden Risikomanagements aus Funktionskontrollen und Korrekturmaßnahmen, insbesondere
wenn trotz hoher Erfolgsaussichten Zweifel verbleiben.
Einbindung in ein fachlich sinnvolles Gesamtkonzept, um möglicherweise auftretende Zielkonflikte zwischen
einzelnen Arten bewältigen zu können. Ein geeignetes Instrument für die Bereitstellung entsprechender Zielvorgaben
ist insbesondere die Landschaftsplanung.

Für die zusammenfassende Bewertung der Eignung einer Maßnahme als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-
Maßnahme) wurde ein Bewertungsrahmen entwickelt, der die in den Steckbriefen ausgeführten Angaben einerseits zur
Entwicklungsdauer bis zur Wirksamkeit (vgl. Tab. 1) und andererseits zur Erfolgswahrscheinlichkeit der jeweiligen
Maßnahme berücksichtigt (Tab. 2).

Tab. 1: Einschätzung der Eignung von Maßnahmen als „vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen“ (CEF-
Maßnahmen) unter dem Aspekt der Entwicklungsdauer (RUNGE et al. 2010:42)

Einschätzung der Eignung von Maßnahmen als „vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen“ (CEF-Maßnahmen) unter dem
Aspekt der Entwicklungsdauer

Entwicklungszeitraum
in Jahren

Eignung Begründung

0 – 5 (kurz) sehr hoch
bis hoch

Relativ kurzer Zeitraum der Wiederherstellbarkeit und damit schnelle
Überprüfbarkeit der Maßnahme. Kurze Entwicklungszeiträume gehen
i.d.R. auch mit einer höheren Prognosesicherheit hinsichtlich des
Maßnahmenerfolgs einher.

> 5 – 10 (mittel) mittel bis
gering

Nur in Ausnahmefällen geeignete Maßnahmen mit zumeist verringerter
Prognosesicherheit des Maßnahmenerfolgs.

> 10 (lang) i.d.R.
keine

I.d.R. unzureichende Prognosesicherheit und mangelnde Praktikabilität
einer zeitlich derart weit vorgezogenen Maßnahmenrealisierung
gegeben. Eine Ausnahme stellen ergänzende Maßnahmen zur
langfristigen Sicherung der ökologischen Funktionen dar.

Unter dem Begriff Erfolgswahrscheinlichkeit werden dabei der Umfang der publizierten Funktionskontrollen, der Anteil
positiver Aussagen zur Wirksamkeit der Maßnahme, die Tendenz der Experteneinschätzungen und die allgemeinen
Kenntnisse zu den artspezifischen Ansprüchen zusammengefasst.

Tab. 2: Bewertungsrahmen der Eignung von Maßnahmen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme
(RUNGE et al. 2010:76)

Entwicklungsdauer

Erfolgswahrscheinlichkeit 0-5
Jahre
kurz

> 5-10
Jahre
mittel

> 5-10
Jahre
lang
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Entwicklungsdauer

Sehr hoch: Es liegen mehrere hinreichende Wirksamkeitsbelege [1] vor. sehr
hoch

mittel keine

Hoch: Es ist höchstens ein hinreichender Wirksamkeitsbeleg vorhanden, aber
positive Experteneinschätzungen auf der Basis umfangreicher Erkenntnisse zu
den artspezifischen Ansprüchen liegen vor.

hoch mittel keine

Mittel: Im Grundsatz liegen positive Experteneinschätzungen [2] vor. Es sind
jedoch Kenntnisdefizite zu den artspezifischen Ansprüchen vorhanden.
Wirksamkeitsbelege sind nicht vorhanden oder widersprüchlich.

mittel gering keine

Gering: Aufgrund von Kenntnislücken bei den artspezifischen Ansprüchen ist
keine sichere Einschätzung möglich. Publizierte Wirksamkeitsbelege wie auch
positive Experteneinschätzungen fehlen gänzlich.

gering keine keine

Keine: Entweder liegen überwiegend negative Experteneinschätzungen zur
Maßnahmenwirksamkeit oder Belege für die Unwirksamkeit der Maßnahme
vor

keine keine keine

[1]  Ein hinreichender Wirksamkeitsbeleg ist eine publizierte und ausreichend dokumentierte Funktionskontrolle der
jeweiligen Maßnahme mit positivem Ergebnis hinsichtlich der Entwicklung des Bestandes der Zielart.
[2]  Unter einer positiven Experteneinschätzung wird die mehrheitliche Übereinkunft anerkannter Fachleute hinsichtlich
der Wirksamkeit einer Maßnahme verstanden. Eine einzelne Gutachterposition reicht hierfür nicht.

Aufgrund der hohen Anforderungen an die grundsätzliche Erfolgswahrscheinlichkeit wie auch an die zeitnahe
Wirksamkeit können nur bestimmte Maßnahmen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen in Frage kommen.

Alle Maßnahmen mit Entwicklungszeiten von über 10 Jahren werden als für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
ungeeignet erachtet. Dies schließt jedoch nicht aus, dass diese Maßnahmen in Kombination mit anderen Maßnahmen oder
z.B. als Maßnahmen zur Gewährleistung des Erhaltungszustands der Populationen einer Art im Rahmen von
§ 45 Abs. 7 BNatSchG noch geeignet sein können.

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen oder Maßnahmenkombinationen kommen insbesondere Maßnahmen in Frage,
welche eine sehr hohe oder hohe Eignung aufweisen.

Maßnahmen sehr hoher Eignung sind zu bevorzugen und bedürfen unter Umständen auch keines Risikomanagements.
Da das Vorliegen hinreichender Wirksamkeitsbelege jedoch die Ausnahme darstellt, sind kaum Maßnahmen in diese
Kategorie einzustufen.

Maßnahmen hoher Eignung sind bedingt durch das Fehlen mehrfacher hinreichender Wirksamkeitsbelege grundsätzlich
durch ein Risikomanagement zu untersetzen.

Maßnahmen mittlerer Eignung können in Einzelfällen in Erwägung gezogen werden, sofern alle fachlichen
Anforderungen erfüllt werden können. Hier bestehen erhöhte Anforderungen an das Risikomanagement, d.h. hier sind
umfassende Konzepte auszuarbeiten, wie bei unzureichender Maßnahmenwirksamkeit nachgebessert werden kann.

Maßnahmen von geringer oder keiner Eignung sind nicht zu verwenden. Sie werden hier insbesondere zur
Unterstreichung der fachlichen Einschätzung ihrer fehlenden Eignung dargestellt.
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